
Verhaltens- und Hygieneregeln für den Schulbetrieb ab dem 04. Mai 2020 

• Auf dem Campus und in den Schulgebäuden ist das Tragen von Mund-Nasen-
Bedeckungen Pflicht. Dies gilt auch beim Betreten und beim Verlassen der 
Klassenräume. In den Klassenräumen, wenn ein Mindestabstand von 1,5 m 
eingehalten wird und jeder seinen Platz eingenommen hat, kann die Bedeckung 
abgenommen werden.
Jede/r Schülerin/Schüler muss eine eigene geeignete Mund-Nasen-Bedeckung 
bei sich führen und/oder tragen.
In den Pausen kann zum Essen die Mund-Nasen-Bedeckungen abgenommen 
werden, wenn der Mindestabstand stets eingehalten wird.

• Die angebrachten Hinweisschilder sind stets zu beachten.

• Abstandsgebot: Es ist ein Mindestabstand von 1,5 m zur nächsten Person 
einzuhalten. Immer dann, wenn dieser Abstand nicht eingehalten werden kann, ist 
auch in den Klassenzimmern zwingend eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

• Betreten der Schulgebäude: Alle Personen, die morgens ein Schulgebäude zum 
ersten Mal betreten, müssen sich an den vorgesehenen „Hygienestationen“ die 
Hände desinfizieren.

• Verlassen der Klassenzimmer: Vor jedem Klassenraumwechsel werden die 
benutzten Tische desinfiziert. Desinfektionsmittel und Tücher stehen ausreichend im 
Klassenzimmer zur Verfügung. Die Lehrer verschließen die Türen.

• Gründliche Handhygiene: Je nach Bedarf (z.B. nach dem Naseputzen, Berühren 
von z.B. Hand- oder Türgriffen, Lichtschaltern, etc., vor und nach dem Essen, vor 
dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Mund-Nasen-Bedeckung, nach dem 
Toiletten-Gang) sind mehrmals täglich die Hände zu

o waschen: Mit hautschonender Flüssigseife für 20 – 30 Sekunden (siehe auch 
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/) oder, wenn dies nicht
möglich ist, 

o desinfizieren: Dazu muss Desinfektionsmittel in ausreichender Menge (ein
Drücker am Spender reicht aus) in die trockene Hand gegeben und bis zur
vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert werden.
Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten.

• Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den
wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen
Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen.

• Mund-Nasen-Bedeckung: Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen
oder Sprechen anzustecken, kann durch das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung
verringert werden (Fremdschutz).

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/


 
 
 
 
Für den richtigen Umgang mit der Mund-Nasen-Bedeckung hat das Sozialministerium 
Informationen zusammengestellt: https://sozialministerium.baden-
württemberg.de/de/service/presse/meldung/pid/auch-einfache-masken-helfen/ 
 

• Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren, 
d.h. nicht an Mund, Augen oder Nase fassen. 
 

• Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln praktizieren. 
 

• Öffentlich zugängliche Handkontaktstellen wie z.B. Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe 
möglichst nicht mit der Hand anfassen, z.B. Ellenbogen benutzen. 
 

• Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust des 
Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen) in jedem Fall zu Hause bleiben und ggf. 
medizinische Beratung/Behandlung in Anspruch nehmen. 
 

• Regelmäßiges und richtiges Lüften der Räume: Mehrmals täglich, mindestens in 
jeder Pause, ist eine Querlüftung bzw. Stoßlüftung bei vollständig geöffneten 
Fenstern, ggf. auch Türe über mehrere Minuten vorzunehmen. Fenstergriffe 
möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. auch 
Einmaltaschentuch oder Einmalhandtücher verwenden. 
 

• Nutzung der Toilettenräume: Die Hinweisschilder zum Benutzungssystem an den 
Eingangstüren zu den Sanitärbereichen sind zu beachten. 
In den Toilettenräumen dürfen sich stets nur maximal 2 Schüler/innen aufhalten. 
Vor dem Verlassen der Toilettenräume müssen gründlich die Hände gewaschen 
werden. Im und vor den Toilettenräumen gilt ebenfalls das Abstandsgebot.  
Die Schülerinnen und Schüler dürfen während dem Unterricht die Toilette aufsuchen.  
 

• Die Schulgebäude können ab 7.30 Uhr betreten werden. Die Lehrer/innen erwarten 
die Schüler/innen vor den Klassenräumen und lassen diese einzeln eintreten. Nach 
dem Unterricht werden die Klassenräume wieder verschlossen. Ein Aufenthalt 
außerhalb des Unterrichts in Klassenräumen ist nicht möglich.  
 

• Die Mensa ist bis auf weiteres geschlossen. Essensmarken können derzeit keine 
an der Kasse gekauft werden. 
 

• Bis auf weiteres gibt es keinen Pausenverkauf. 

 

Königsfeld, 27.04.2020 

 

 

Sr. Biederbeck   

https://sozialministerium.baden-w%C3%BCrttemberg.de/de/service/presse/meldung/pid/auch-einfache-masken-helfen/
https://sozialministerium.baden-w%C3%BCrttemberg.de/de/service/presse/meldung/pid/auch-einfache-masken-helfen/

